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©  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Otoplastik  oder  eines  Ohrpassstückes. 

©  Das  Verfahren  verwendet  ein  poröses,  elasti- 
sches  Formteil  (15,  15  ),  z.B.  einen  Schaumstoff,  und 
ein  härtbares  Material  (21,  21),  z.B.  Harz,  um  eine 
besonders  genau  an  das  Ohr  angepaßte  Otoplastik 
(28)  herzustellen.  Das  Formteil  (15,  15  )  wird  mit 
härtbarem  Material  (21  ,  21  ')  getränkt  oder  beschich- 
tet  und  dann  in  das  Ohr  des  Hörgeschädigten  ge- 
steckt,  wo  es  nach  etwa  10  Minuten  aushärtet.  Be- 
sonders  vorteilhaft  ist  die  direkte  Herstellung  der 
Otoplastik  im  Gehörgang  (25)  des  Hörgeschädigten; 
die  frühere  zusätzliche  Herstellung  eines  Abdruckes 
und  eines  Negatives  entfallen  bei  dem  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren. 
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Verfahren  zur  Herstellung  einer  Otoplastik  oder  eines  Ohr  paß  Stückes 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  einer  Otoplastik  oder  eines  Ohrpaß- 
stückes  gemäß  Oberbegriff  des  Patentanspruches 
1.  Das  Trägerteil  kann  z.B.  das  Gehäuse  eines  In- 
dem-Ohr-Hörgerätes  (z.B.  "Custom  Made")  oder 
die  Schale  eines  Modul-ldO-Hörgerätes  oder  auch 
die  Schalleitung  eines  Hinter-dem-Ohr-Hörgerätes 
sein. 

Otoplastiken  und  kundenspezifische  Ohrpaß- 
stückes  werden  insbesondere  bei  der  Anpassung 
eines  Hörgerätes  an  die  Gehörgangsform  des  Oh- 
res  eines  Hörgeschädigten  verwendet.  Derartige 
Otoplastiken  und  Ohrpaßstückes  sorgen  erstens  für 
eine  feste  Positionierung  des  Hörgerätes,  so  daß 
das  Hörgerät  nicht  verrutschen  oder  sogar  aus 
dem  Ohr  herausfallen  kann.  Außerdem  hat  die  Oto- 
plastik  oder  das  Ohrpaßstück  eine  schalldämpfen- 
de  Wirkung,  um  Rückkopplungen  zwischen  dem 
Mikrofon  und  dem  Hörer  des  Hörgerätes  zu  ver- 
meiden.  Otoplastiken  sind  in  der  Regel  als  Anpas- 
sung  für  In-dem-Ohr-Hörgeräte  (IdO-Geräte)  ge- 
dacht,  wo  hingegen  Ohrpaßstücke  für  Hinter-dem- 
Ohr-Hörgeräte  (HdO-Geräte)  geeignet  sind. 

Bei  den  üblichen  Herstellungsverfahren  von 
Otoplastiken  und  kundenspezifischen  Ohrpaßstük- 
ken  wird  zuerst  ein  Abdruck  vom  Gehörgang  des 
zu  versorgenden  Ohres  des  Hörgeschädigten  ge- 
nommen.  Mittels  des  Abdruckes  wird  daraufhin  ein 
Negativ  geformt.  Erst  dann  kann  daraus  eine  Oto- 
plastik  oder  ein  Ohrpaßstück  hergestellt  werden, 
das  der  Form  nach  dem  Gehörgang  des  Ohres 
angepaßt  ist.  Häufig  muß  nach  der  Herstellung  die 
Otoplastik  oder  das  Ohrpaßstück  noch  beschnitten 
oder  geschiffen  werden,  um  Gußfehler  zu  beseiti- 
gen.  Da  dieser  Vorgang  teuer  und  zeitaufwendig 
ist,  bemühen  sich  Hersteller  schon  seit  längerer 
Zeit  ein  Verfahren  zu  entwickeln,  womit  das  Her- 
stellen  eines  Abdruckes  und  eine  Negatives  ver- 
mieden  werden  kann. 

So  beschreibt  z.B.  die  DE-AS  12  31  304  ein 
Verfahren,  wonach  ein  selbsthärtender  Kunststoff 
auf  einem  die  Grundform  des  Gehörganges  des 
menschlichen  Ohres  nachbildenden  Grundkörper 
verteilt  und  der  beschichtete  Grundkörper  danach 
so  lange  direkt  in  den  Gehörgang  des  Ohres  des 
Hörgeschädigten  eingesetzt  wird,  bis  der  jetzt  an 
die  Innenkontur  des  Gehörganges  angepaßte 
Kunststoff  ausgehärtet  ist.  Die  Anpassung  an  die 
Innenkontur  ist  aber  noch  nicht  optimal.  Durch  das 
Einpressen  der  mit  Kunststoff  beschichteten 
Grundform  in  das  Ohr  besteht  die  Gefahr,  Kunst- 
stoff  zu  weit  in  den  Gehörgang  zu  drücken. 

Außerdem  wird  bei  diesem  Verfahren  eine  Viel- 
zahl  verschiedener  Standard-Grundkörper  benötigt, 
da  die  Kunststoffbeschichtung  nicht  ausreicht,  um 

sich  an  alle  Gehörgangsformen  unter  Verwendung 
eines  Einheits-Grundkörpers  ausreichend  anzupas- 
sen.  Ähnliches  gilt  für  den  Gegenstand  des  Artikels 
"A  Tool  for  the  Optimization  of  Hearing  Aid  Fit- 

5  tings"  von  Dr.  Barry  Voroba,  veröffentlicht  in 
"Hearing  Instruments",  Band  35,  Nr.  1,  Jan.  1984, 
Seiten  12  bis  14  und  16.  In  diesem  Fall  wird  das 
weiche  Piastik-material  in  das  Ohr  injiziert.  Ein  pas- 
sender  Stempel  wird  dann  in  die  Masse  gedrückt, 

w  bevor  sie  aushärtet. 
Die  DE-AS  24  59  259  beschreibt  eine  weitere 

Möglichkeit,  ein  Ohrpaßstück  ohne  Verwendung  ei- 
nes  Abdruckes  oder  Negatives  herzustellen.  Anstel- 
le  einer  Otoplastik  wird  der  Schallkanal  des  Hörge- 

75  rätes  mittels  einer  umschließenden,  mit  Flüssigkeit 
gefüllten  Tasche  im  Gehörgang  gehalten.  Die  Ta- 
sche  paßt  sich  an  die  Form  des  Gehörganges  an, 
indem  ein  Anpreßring  gegen  die  Tasche  gedrückt 
wird.  Nachteilig  bei  dieser  Lösung  ist  jedoch,  daß 

20  die  Flüssigkeit  in  der  Tasche  nicht  aushärtet.  Es 
besteht  also  immer  die  Gefahr,  daß  die  Tasche 
reißt  und  die  Flüssigkeit  ins  Ohr  ausläuft. 

Ein  weiteres  Verfahren  zur  Direktabformung 
des  Gehörganges  ohne  Abdruck  und  Negativ  ist  in 

25  der  deutschen  Patentanmeldung  P  37  15  082.0 
beschrieben.  Bei  diesem  Verfahren  wird  fließendes 
Otoplastikmaterial  zwischen  einen  Stempel  und 
eine  über  den  Stempel  gezogene  Hülle  eingespritzt 
und  ausgehärtet. 

30  Es  sind  in  jünster  Zeit  Schaumstofformteile  für 
Ohrpaßstücke  entwickelt  worden.  Derartige 
Schaumstofformteile  sind  schon  seit  längerer  Zeit 
als  Lärmschutzstopfen  bekannt  und  werden  serien- 
mäßig  hergestellt.  Eine  Anpassung  an  einzelne  Ge- 

35  hörgänge  wird  nicht  durchgeführt.  Die  Schaum- 
stoffteile  werden  lediglich  zusammengepreßt  und 
ins  Ohr  gesteckt,  wo  sie  sich  daraufhin  wieder 
aufbauschen.  Hersteller  derartiger  Schaumstoff- 
stöpsel  sind  u.a.  die  Fa.  Grace  Chemie,  Heidei- 

40  berg,  und  die  Fa.  3M,  USA  (s.  z.B.  Werbeschrift 
"COMPLYTM  Instant  Earmold",  Nr.  70-2008-2478-0 
(77.5)  11  der  Fa.  3M  und  den  Aufsatz  "Disposable 
Foam  Earmolds"  von  Smolak  et  al.  in  "Hearing 
Instruments",  Band  38,  Nr,  12,  1987).  Als  reiner 

45  Otoplastik-Ersatz  für  ein  In-dem-Ohr-Hörgerät  sind 
derartige  Schaumstoffe  jedoch  weniger  geeignet, 
da  der  Schaumstoff  zu  weich  ist.  Außerdem  ver- 
schmutzen  derartige  Schaumstoffe  sehr  schnell 
(durch  Cerumen,  usw.)  und  müssen  häufig  ausge- 

50  wechselt  werden.  Auch  als  Ohrpaßstücke  sind  der- 
artige  Schaumstoffe  noch  nicht  optimal. 

Aufgabe  vorliegender  Erfindung  ist  es,  ein  Ver- 
fahren  zur  Herstellung  einer  Otoplastik  oder  eines 
kundenspezifischen  Ohrpaßstückes  auf  der  Basis 
von  Schaumstoffen  anzugeben,  das  ohne  die  Her- 
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Stellung  eines  Abdruckes  und  eines  Negatives 
durchführbar  ist  und  das  die  zuvor  beschriebenen 
Nachteile  nicht  aufweist. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Verfahrens  des  An- 
spruches  1  gelöst. 

Durch  Benetzen  eines  porösen,  elastischen 
Formteiles  mit  einem  härtbaren  Material  können 
Otoplastiken  sowie  Ohrpaßstücke  auf  besonders 
günstige  Art  hergestellt  werden.  Das  benetzte 
Formteil  kann  ohne  komplizierte  Vorrichtungen  .  an 
den  Gehörgang  angepaßt  werden.  Es  wird  einfach 
in  dem  Ohr  positioniert,  bis  es  nach  etwa  zehn 
Minuten  aushärtet.  Dies  spart  sowohl  Zeit  wie  Ko- 
sten.  Verschiedenartige  Grundkörper  müssen  auch 
nicht  vorhanden  sein,  da  ein  Einheits-Grundkörper 
(oder  auch  das  In-dem-Ohr-Hörgerät  selber)  bei 
Otoplastiken  oder  die  Schalleitung  bei  Ohrpaßstük- 
ken  verwendet  werden  kann.  Die  Anpassung  an 
den  Gehörgang  ist  problemloser  als  beim  Stand 
der  Technik,  da  das  Material  an  das  Formteil  ge- 
bunden  ist.  Falls  physiologisch  weniger  gut  verträg- 
liche  Materialien  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
verwendet  werden,  kann  eine  Schutzhülle  verwen- 
det  werden. 

Auch  aus  technischer  Sicht  sind  die  hergestell- 
ten  Otoplastiken  und  Ohrpaßstücke  besonders  vor- 
teilhaft.  Die  Anpassung  ist  besonders  genau,  da 
das  elastische  Formteil  während  des  Aushärtens 
des  Netzmaterials  ständig  nach  außen  an  die  Ge- 
hörgangswände  drückt.  Die  Elastizität  ist  jedoch 
nur  vorübergehend  erforderlich,  da  aus  dem  Form- 
teil  in  wenigen  Minuten  ein  harter  Körper  entsteht. 
Das  Formteil  dichtet  dementsprechend  den  Gehör- 
gang  besonders  gut  ab,  was  wiederum  Rückkopp- 
lungseffekte  verhindert. 

Außerdem  können  die  hierdurch  hergestellten 
Otoplastiken/Ohrpaßstücke  über  lange  Zeit  verwen- 
det  werden,  ohne  daß  sie  ausgetauscht  werden 
müssen  (insbesondere,  wenn  das  Formteil  mit  ei- 
nem  Polymer  beschichtet  wird). 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
eines  Ausführungsbeispieles  anhand  der  Zeichnun- 
gen  und  in  Verbindung  mit  den  weiteren  Unteran- 
sprüchen.  Es  zeigen: 

Fig.  1  bis  8  in  einem  ersten  Ausführungsbei- 
spiel  die  wichtigsten  Verfahrensstufen  zur  Herstel- 
lung  einer  Otoplastik, 

Fig.  9  einen  Längsschnitt  durch  eine  Otopla- 
stik,  die  mittels  des  Verfahrens  nach  den  Fig.  1  bis 
8  hergestellt  wurde, 

Fig.  10  in  einem  zweiten  Ausführungsbei- 
spiel  ein  Hinter-dem-Ohr-Hörgerät  (HdO-Hörgerät) 
mit  einem  Ohrpaßstück  aus  Schäumstoff, 

Fig.  11  die  Beschichtung  eines  Schaumstof- 
fes  mit  einem  härtbaren  Material  zum  Zwecke  der 
Herstellung  eines  Ohrpaßstückes  für  ein  HdO-Gerät 
gemäß  Fig.  10, 

5  Fig.  12  einen  Längsschnitt  durch  ein  derart 
hergestelltes  Ohrpaßstück, 

Fig.  13  das  HdO-Hörgerät  der  Fig.  10  mit 
einem  Ohrpaßstück,  dessen  Schalleitung  durch  ei- 
nen  Modul  mit  Bauelementen  ersetzt  worden  ist. 

w 
In  den  Fig.  1  bis  8  sind  die  wesentlichen  Ver- 

fahrensschritte  zur  Herstellung  einer  Otoplastik  für 
ein  IdO-Hörgerät  gezeigt.  Zur  Herstellung  einer  sol- 
chen  Otoplastik  benötigt  man  zunächst  ein  Träger- 

75  teil,  ein  elastisches,  poröses  Formteil  und  ein  härt- 
bares  Material. 

Das  Trägerteil  dieses  Ausführungsbeispieles  ist 
eine  Schale  1  eines  Modul-ldO-Hörgerätes  2,  z.B. 
vom  Typ  Cosmea  M  (Siemens  AG).  Die  Schale  1 

20  besteht  aus  einem  formstabilen  Material  und  ist  an 
die  Form  des  Moduls  2  angepaßt.  Der  Innenraum  3 
der  Schale  1  öffnet  sich  an  beiden  Ender  der 
Schale  1  nach  außen.  Bei  der  Herstellung  von 
Otoplastiken  für  andere  IdO-Gerätemodelle,  die 

25  keine  Schale  einsetzen,  können  z.B.  das  Hörge 
rätgehäuse  oder  ein  dementsprechend  geformter 
Grundkörper  als  Trägerteil  dienen. 

Das  IdO-Hörgerätmodul  2  umfaßt  alle  elektri- 
schen  Bauteile  des  Hörgerätes.  An  der  Stirnfläche 

30  4  des  Gerätes  2  befinden  sich  ein  Einstellknopf  5 
für  einen  Lautstärkeregler,  ein  weiteres  Stellglied  6, 
eine  Klappe  7  für  ein  Batteriefach  und  eine  Schall- 
eintrittsöffnung  8,  die  zum  Mikrofon  des  Gerätes  2 
führt.  Am  gegenüberliegenden  Ende  des  Hörgerät- 

35  moduls  2  befindet  sich  ein  Stutzen  9,  der  die 
Schallaustrittsöffnung  bildet.  Der  Schallaustrittsstut- 
zen  9  ist  Bestandteil  des  Gehäuses  10  (z.B.  aus 
Plastik)  des  IdO-Hörgerätmoduls  2. 

Um  die  Handhabung  bei  der  Herstellung  der 
40  Otoplastik  zu  erleichtern,  wird  die  Schale  1  über 

einen  Grundkörper  11  geschoben.  Der  Grundkör- 
per  11  ist  ein  serienmäßig  hergestellter  Einheits- 
stempel,  dessen  Außenkontur  der  Außenkontur  des 
Hörgerätmoduls  2  gleicht.  Er  umfaßt  an  seiner 

45  Stirnfläche  12  einen  Stiel  13  und  am  gegenüberlie- 
genden  Ende  einen  Stutzen  14. 

Das  Formteil  ist  eine  Elastomer-Manschette  15 
mit  Poren.  Sie  ist  auf  die  Gehörgangsform  eines 
menschlichen  Ohres  vorgeformt,  hat  jedoch  einen 

so  etwas  größeren  Durchmesser.  Die  Manschette  15 
umfaßt  eine  auf  die  Schale  1  zugeschnittene  Aus- 
nehmung  16.  Die  Ränder  17,  18  der  Manschette  15 
verkleinern  vorzugsweise  die  Ausnehmung  16  an 
den  offenen  Enden  der  Manschette  15  und  halten 

55  somit  nach  Überschieben  der  Manschette  15  über 
die  Schale  1  und  den  Grundkörper  11  diese  in  der 
Ausnehmung  16  fest.  Die  Manschette  15  ist  ein 
saugfähiger  Schaumstoff  und,  in  diesem  Ausfüh- 

3 
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rungsbeispiel,  an  seiner  Oberfläche  19  offenporig. 
Der  Schaumstoff  kann  aus  verschiedenen  Stoffen 
hergestellt  werden.  Besonders  geeignet  ist  ein  Po- 
lyurethanelastomer  oder  ein  geschäumter  Latex. 
Die  Manschette  15  ist  zunächst  elastisch,  vorzugs- 
weise  bauschig,  und  umfaßt  viele  kleine  Poren  20. 

Im  Behälter  23  befindet  sich  ein  härtbares  Ma- 
terial  21,  z.B.  ein  Polymer.  Das  härtbare  Material 
21  ist  vorzugsweise  dickflüssig.  Harzmaterial  hat 
sich  als  besonders  vorteilhaft  erwiesen. 

Wie  bereits  angedeutet,  wird  zuerst  der  Grund- 
körper  11  in  den  Innenraum  3  der  Schale  1  ge- 
steckt.  Dann  wird  die  Schale  1  samt  Grundkörper 
11  mit  der  Manschette  15  überzogen.  Zur  Stabili- 
sierung  und  Abdichtung  wird  anschließend  ein 
Schutzdeckel  22  auf  den  Stutzen  14  des  Grundkör- 
pers  11  geschraubt. 

Die  Manschette  15  wird  dann  in  den  Flüssig- 
keitsbehälter  23  so  lange  getaucht,  bis  die  Poren 
20  mit  härtbarem  Material  21  benetzt  sind.  Die 
Manschette  15  muß  mindestens  so  viel  härtbares 
Material  21  aufsaugen,  daß  sie  sich  nach  dem 
Aushärten  des  härtbaren  Materials  21  nicht  mehr 
verformen  kann.  Die  Poren  20  sollten  nicht  mit 
härtbarem  Material  21  ausgefüllt  sein.  Falls  der 
Schaumstoff  15  besonders  geschmeidig  ist,  brau- 
chen  die  Poren  20  lediglich  mit  härtbarem  Material 
21  benetzt  zu  sein.  Deshalb  sollte  unter  Umstän- 
den,  wie  in  Fig.  2  dargestellt,  nach  dem  Eintauchen 
der  Manschette  15  überflüssiges  Material  21  aus 
der  Manschette  15  gepreßt  werden.  Die  Manschet- 
ie  15  kann  auch  im  zusammengepreßten  Zustand 
in  das  Material  21  eingetaucht  werden,  wodurch 
der  Verfahrensschritt  der  Figur  2  entfallen  würde. 

Falls  ein  physiologisch  weniger  gut  verträgli- 
ches  Material  21  verwendet  wird,  wird  vor  Einset- 
zen  in  den  Hörkanal  eine  Schutzhülle  24  über  die 
benetzte  Manschette  15  gezogen.  Die  Schutzhülle 
24  sollte  vorzugsweise  auch  elastisch  sein  und  sich 
genau  an  die  Außenkontur  der  Manschette  15  an- 
passen.  Eine  derartige  Schutzhülle  24  könnte  z.B. 
aus  Latex  (Polyisopren  oder  Polybutadien)  gefertigt 
sein. 

Der  Gesamtkörper,  bestehend  aus  Grundkör- 
per  11,  Schale  1,  Manschette  15,  Material  21, 
Schutzdeckel  22  und  gegebenenfalls  Schutzhülle 
24,  wird  schließlich  gemäß  Fig.  4  im  Gehörgang  25 
des  Ohres  26  des  Hörgeschädigten  positioniert. 

Die  Fig.  5  zeigt  den  Gesamtkörper  1,  11,  15, 
21,  22,  24  einige  Minuten  später.  Die  elastische 
Manschette  15  hat  sich  bis  an  die  Wände  des 
Gehörganges  25  wieder  aufgebauscht.  Das  härtba- 
re  Material  21  härtet  in  dieser  Zeit  aus.  Nach  etwa 
10  bis  15  Minuten  im  Ohr  ist  das  Material  21 
vollkommen  ausgehärtet.  Der  Gesamtkörper  1,11, 
15,  21,  22,  24  kann  daraufhin  aus  dem  Gehörgang 
25  entfernt  werden.  Die  eventuell  aufgezogene 
Schutzhülle  24  wird  danach,  wie  in  Fig.  6  gezeigt, 

von  der  Manschette  15  abgezogen  und  weggewor- 
fen.  Es  verbleibt  der  Grundkörper  11  mit  Schale  1 
und  ausgehärteter  Manschette  15,  die  an  die  Ge- 
hörgangsform  bleibend  angepaßt  ist. 

5  Gemäß  Figur  7  wird  eine  BeSchichtung  27  auf 
die  Manschette  aufgetragen.  Da  der  Schaumstoff 

-  der  Manschette  15  weiterhin  offenporig,  jedoch 
aber  ausgehärtet  ist,  ist  die  Oberfläche  19  der 
Manschette  15  etwas  rauh.  Die  Beschichtung  27 

70  glättet  die  Oberfläche  19,  damit  die  fertige  Otopla- 
stik  angenehm  zu  tragen  ist.  Außerdem  stellt  die 
Beschichtung  27  die  durch  die  Schutzhülle  24  ent- 
fallene  Paßgenauigkeit  wieder  her.  Die  Beschich- 
tung  27  kann  entweder  im  Tauchverfahren  oder  auf 

75  eine  andere  bekannte  Weise  aufgetragen  werden. 
In  jedem  Fall  sollte  die  Beschichtung  27  physiolo- 
gisch  verträglich  sein.  Ein  Polymer,  z.B.  ein  Reak- 
tionsharz  auf  Epoxyd-  oder  Acrylat-Basis,  ist  z.B. 
gut  geeignet.  Die  Beschichtung  27  kann  z.B.  auch 

20  in  verschiedenen  Farben  ausgeführt  werden,  um 
das  Gerät  optisch  ansprechender  zu  gestalten. 

Im  letzten  Verfahrensschritt  wird  der  Grundkör- 
per  1  1  von  der  fertigen  Otoplastik  28  entfernt.  Der 
Schutzdeckel  22  wird  zuerst  abgeschraubt,  wie  in 

25  der  Figur  8  gezeigt.  Dann  wird  der  Grundkörper  11 
durch  das  Hörgerätmodul  2  ersetzt.  Die  Schale  1 
bleibt  weiterhin  in  der  Otoplastik  28.  Um  das  Modul 
2  fest  in  der  Otoplastik  28  zu  haltem  und  außerdem 
das  Hörgerät  vor  Cerumen  vom  Ohr  zu  schützen, 

30  wird  auf  den  Stutzen  9  des  Moduls  2  ein  Cerumen- 
deckel  29  mit  Innengewinde  30  geschraubt.  Der 
Cerumendeckel  29  umfaßt  Durchtrittsöffnungen  31 
für  den  Schall. 

Die  Fig.  9  zeigt  die  erfindungsgemäß  herge- 
35  stellte  Otoplastik  28  im  Längsschnitt.  Im  Bereich 

der  Schale  1  befindet  sich  weiterhin  ein  von  härtba- 
rem  Material  21  nicht  getränkter  Schaumstoff  15. 
Der  Schaumstoff  in  diesem  Bereich  32  ist  weiterhin 
weich  und  elastisch.  Dieser  Schaumstoff  kann  sich 

40  jedoch  nicht  mehr  nach  außen  ausdehnen,  da  er 
vollkommen  von  einem  zweiten,  harten  Bereich  33 
umgeben  ist.  Dieser  zweite  Bereich  33  wurde  beim 
Herstellungsverfahren  ausreichend  mit  härtbarem 
Material  21  benetzt.  Nachdem  das  Material  21  aus- 

45  härtete,  wurde  der  Bereich  33  so  hart,  daß  eine 
Verformung  der  Otoplastik  28  nicht  mehr  möglich 
war.  Die  zusätzliche  Beschichtung  27  haftet  an 
dem  Schaumstoff-Bereich  33  und  gibt  der  Otopla- 
stik  eine  glatte  Oberfläche. 

50  In  den  Fig.  10  bis  12  wird  ein  weiterer  Verfah- 
rensvorgang  gezeigt.  Obwohl  auch  diese  Verfah- 
rensschritte  zur  Herstellung  einer  Otoplastik  geeig- 
net  sind,  wird  anhand  dieses  Ausführungsbeispiels 
ein  Ohrpaßstück  für  ein  HdO-Hörgerät  hergestellt. 

55  Die  Fig.  10  zeigt  ein  HdO-Hörgerät  34  und  ein 
Ohrpaßstück  35  auf  der  Basis  von  Schaumstoff  mit 
einem  Schalleitungsschlauch  36.  Das  HdO-Hörge- 
rät  34  umfaßt  eine  Innenschale  37,  eine  Aussen- 
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schale  38,  eine  Batterielade  39  und  einen  Tragha- 
ken  40.  Ein  Lautstärkeregler  41  und  ein  Schalter  42 
ragen  aus  der  Außenschale  38  heraus.  Nachdem 
der  Schallleitungsschlauch  36  mit  dem  Traghaken 
40  verbunden  worden  ist,  können  akustische  Si- 
gnale  vom  HdO-Hörgerät  34  über  das  Ohrpaßstück 
35  in  das  Ohr  des  Hörgeschädigten  geleitet  wer- 
den.  Das  Ohrpaßstück  35  soll,  genau  wie  die  Oto- 
plastik  28,  exakt  an  den  Gehörgang  des  Hörge- 
schädigten  angepaßt  sein. 

Zu  diesem  Zweck  wird,  wie  in  der  Fig.  11 
dargestellt,  ein  härtbares  Material  21  auf  eine  als 
Formteil  ausgebildete  Manschette  15  aus  Schaum- 
stoff  mittels  eines  Pinsels  43  aufgetragen.  Dieses 
Material  21  '  ist,  wie  im  vorhergehenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  vorzugsweise  ein  Polymer  und  muß 
physiologisch  verträglich  sein,  da  hier  keine 
Schutzhülle  verwendet  wird.  Die  so  vorbereitete 
Manschette  15'  wird,  wie  schon  anhand  der  Fig.  4 
und  5  erläutert,  in  den  Gehörgang  des  Hörgeschä- 
digten  zur  Anpassung  und  Aushärtung  gesteckt.  Es 
ergibt  sich  somit  das  erfindungsgemäße  Ohrpaß- 
stück  35. 

Die  Fig.  12  zeigt  ein  erfindungsgemäß  ausge- 
bildetes  Ohrpaßstück  35  im  Längsschnitt.  Das  Ma- 
terial  21  ist  in  diesem  Fall  kaum  in  den  Schaum- 
stoff  15  eingezogen.  Es  vernetzt  lediglich  die 
Oberfläche  19'  der  Manschette  15  .  Dazu  braucht 
also  die  Manschette  1  5  nicht  unbedingt  offenporig 
zu  sein.  Eine  Manschette  15  mit  einer  geschlosse- 
nen  Oberfläche  ist  ebenfalls  verwendbar.  Das  aus- 
gehärtete  Material  21  hat  im  vorliegenden  Fall  z.B. 
eine  glatte  Oberfläche  und  muß  deshalb  nicht  wei- 
ter  beschichtet  werden.  Neben  der  Ausnehmung 
16'  für  den  Schalleitungsschlauch  36  umfaßt  die 
Manschette  15'  im  vorliegenden  Fall  auch  noch 
mehrere  Entlüftungskanäle  44. 

Das  Trägerteil  kann  gemäß  Fig.  3  als  ausgela- 
gertes  Modul  45  eines  HdO-Hörgerätes  34  ausge- 
bildet  sein.  Das  ausgelagerte  Modul  45  umfaßt 
vorzugsweise  einen  Teil  der  elektrischen  Bauele- 
mente  des  Hörgerätes,  insbesondere  einen  oder 
mehrere  elektro-akustische  Wandler  (Mikrofon  46 
und/oder  Hörer  47).  In  diesem  Fall  muß  der  Schal- 
leitungsschlauch  36  durch  eine  elektrische  Leitung 
48  ersetzt  werden. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  wahlweise  einer 
Otoplastik  oder  eines  kundenspezifischen  Ohrpaß- 
stückes  unter  Verwendung  eines  Trägerteiles  und 
eines  auf  das  Trägerteil  aufsetzbaren  zumindest 
teilweise  porösen,  elastischen  Formteiles,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  poröse,  elastische 
Formteil  (15,  15  )  vor  dem  Einsetzen  in  das  Ohr 
(26)  eines  Hörgeschädigten  zumindest  teilweise 

mit  einem  härtbaren  Material  (21,  21  )  getränkt 
oder  beschichtet  wird,  derart,  daß  das  elastische 
Formteil  bei  ausgehärtetem  Material  und  nach  Her- 
ausnahme  aus  dem  Ohr  die  angepaßte  Außenkon- 

5  tur  beibehält. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Formteil  (15,  15)  mit  ei- 
nem  aushärtendem  Polymer  getränkt  oder  be- 
schichtet  wird. 

w  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Formteil  (15,  15  )  aus 
Schaumstoff  gebildet  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Formteil  (15)  als  Man- 

15  schette  aus  offenporigem  Schaumstoff  ausgebildet 
wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Formteil  (15)  vor  dem  Ein- 
setzen  in  das  Ohr  (26)  zum  Entfernen  von  überflüs- 

20  sigem  härtbarem  Material  (21)  zumindest  leicht 
ausgepreßt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Schaumstoff 
für  das  Formteil  ein  Polyurethanelastomer  verwen- 

25  det  wird. 
7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Schaumstoff 
für  das  Formteil  ein  geschäumter  Latex  verwendet 
wird. 

30  8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  härtbares 
Material  (21  ,  21  ')  ein  zunächst  zumindest  dickflüs- 
siges,  jedoch  aushärtbares  Harzmaterial  verwendet 
wird. 

35  9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Einset- 
zen  in  das  Ohr  (26)  eine  Schutzhülle  (24)  über  das 
benetzte  Formteil  (15)  gezogen  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  als  Schutzhülle  (24)  ein  Elasto- 

mer,  z.B.  Latex,  verwendet  wird. 
11.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schutzhülle  (24)  nach  Aus- 
härten  des  Formteiles  (15)  und  Entfernen  vom  Ohr 

45  (26)  vom  Formteil  abgezogen  wird. 
12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  ausgehär- 
tete  Formteil  (15)  nach  Entfernen  vom  Ohr  (26)  mit 
einem  zusätzlichen  physiologisch  vertragbaren  Po- 

50  lymer  (27)  entweder  getränkt  oder  beschichtet 
wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  zusätzliche  Polymer  (27) 
ein  Reaktionsharz  auf  Epoxyd-  oder  Acrylatbasis 

55  ist. 
14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Formteil 
(15')  auf  einen  Schalleitungsschlauch  (36)  steckbar 

5 
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ist  und  mit  einem  im  wesentlichen  parallel  zur 
Schalleitung  verlaufenden  Entlüftungskanal  (44) 
versehen  wird. 
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